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Rechtsanspruchserfüllende Nachmittagsangebote ab 2026/2027 an Grundschulen 

 

Modell 1: Schulisches Angebot  
(z. B. Ganztagsschule in Angebotsform oder Betreuende Grundschule) 

Modell 2: Halbtagsschule plus Ganztagsförderung (GaFöG) 

Beispiel Ganztagsschule in Angebotsform   

Montag - Donnerstag 
Optionales Angebot  
am Freitag (GaFöG) 

Angebot Montag - Donnerstag / 
optionales Angebot am Freitag 

Verantwortungsbereich  Schule Schule und Stadt Mainz  Schule und Stadt Mainz 

Ort Schulgebäude Schulgebäude Schulgebäude 

Anmeldung  
Anmeldung freiwillig 
Erfolgt über die Schule 

Anmeldung freiwillig 
Erfolgt über städtisches Anmeldesystem 

Anmeldung freiwillig 
Erfolgt über städtisches Anmeldesystem 

Teilnahmeverpflichtung 
Verpflichtende Teilnahme  
(vor Beginn des Schuljahres verbindlich festzulegen) 

Verpflichtende Teilnahme 
(vor Beginn des Schuljahres verbindlich festzulegen) 

Verpflichtende Teilnahme  
(vor Beginn des Schuljahres verbindlich festzulegen) 

Angebotszeit bis 16:00 Uhr 
bis 16:00 Uhr 
zweite Abholzeit noch nicht endgültig festgelegt 

bis 16:00 Uhr  
zweite Abholzeit noch nicht endgültig festgelegt 

Kosten für Familien  
(ohne Essen) 

Kostenfrei 
Teilnahmebeitrag 
Sozial gestaffelte Kostenbeiträge 

Teilnahmebeitrag 
Sozial gestaffelte Kostenbeiträge 

Kosten Mittagessen 
Eigenanteil Mittagessen: 4,40 Euro (Stand 01.08.2025) 

Mittagsverpflegung wird angeboten 
Geplanter Eigenanteil 4,40 Euro 

Mittagsverpflegung wird angeboten 
Geplanter Eigenanteil 4,40 Euro 

Bei BuT: Anspruch auf kostenfreies Mittagessen Bei BuT: Anspruch auf kostenfreies Mittagessen Bei BuT: Anspruch auf kostenfreies Mittagessen 

Umfang des 
Betreuungsangebotes  

Schulisches Bildungs- und Betreuungsangebot an mind. 
4 Tagen in der Woche von 8:00 bis 16:00 Uhr 

Nach Bedarf ergänzendes Ganztagsförderangebot der 
Jugendhilfe ab Unterrichtsende bis 16:00 Uhr (freitags) 

Nach Bedarf Ganztagsförderangebot der Jugendhilfe an 5 Tagen in der 
Woche nach Unterrichtsende bis 16:00 Uhr (Freitag optional) 

Nur an Schultagen Nur an Schultagen Nur an Schultagen 

Personal 

Lehrkräfte 
pädagogische Fachkräfte 
sonstiges pädagogisches Personal 
qualifizierte Betreuungskräfte 

Pädagogische Fachkräfte  
fachlich geschultes Personal eines Trägers der 
Jugendhilfe 

Pädagogische Fachkräfte 
fachlich geschultes Personal eines Trägers der Jugendhilfe 

Pädagogischer Grundsatz 
Verbindung des Unterrichtsvormittags mit dem 
Nachmittag 

Förderung im Sinne der Persönlichkeitsentwicklung 
Grundvoraussetzung für eine wirksame pädagogische 
Förderung ist die Regelmäßigkeit in der Teilnahme 
→ keine flexiblen Abholzeiten möglich 

Förderung im Sinne der Persönlichkeitsentwicklung 
Grundvoraussetzung für eine wirksame pädagogische Förderung ist die 
Regelmäßigkeit in der Teilnahme 
→ keine flexiblen Abholzeiten möglich 

Praktisches Beispiel für 
Tagesablauf 
 

 

Montags bis donnerstags: 
8:00 Uhr Schulisches Angebot (Unterricht) 
12:00/13:00 Uhr Mittagessen 
13:00/13:30 Uhr Schulisches Ganztagsangebot 
16:00 Uhr Ende 
  

Freitags: 
8:00 Uhr Schulisches Angebot (Unterricht) 
12:00/13:00 Uhr Unterrichtsende / Mittagessen 
13:00/13:30 Uhr Hausaufgaben 
14:00 Uhr Ganztagsangebot der Jugendhilfe  
16:00 Uhr Ende 

Montags bis donnerstags/freitags: 
8:00 Uhr Schulisches Angebot (Unterricht) 
12:00/13:00 Uhr Unterrichtsende / Mittagessen 
13:00/13:30 Uhr Hausaufgaben 
14:00 Uhr Ganztagsangebot der Jugendhilfe  
16:00 Uhr Ende 

 


